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Ein Vorbchalt der Vertragsstrafe bci Abnahme isc gemafi- 
§ 341 Abs. 3 BGB jedenfalls dann nicht erforderlich, wcnn 
der Besteller bcrcits vor Abnahme die Aufrechnung mit der 
Vertragsstrafe erklârt hat und der Anspruch auf Vertragsstrafe 
infolgedessen bercits vollstândig erloschen is t . .........................  296

a) N ach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz in der 
Fassung vom 19. O ktober 2012 (BGBl. I S. 2182) sind auch 
positive Fcststcllungsklagen musterverfahrensfâhig.
b) Wird der Klageanspruch sowohl auf eine nicht musterver- 
fahrensfàhige als auch auf eine musterverfahrensfahige Be- 
gründung gestützt, so hindert dies nicht die Bekanntmachung 
des Musterverfahrensantrags, w enn und soweit sich dieser auf
die musterverfahrensfahige Anspruchsbegründung bezicht... 306

a) Auf der Grundlage eines Sozialplans gezahlte Abfindungen 
sind erstattungsfâhige Selbstkosten im Sinne von § 8 der Ver- 
ordnung PR  Nr. 30/53 über die Preise bci ôffcntlichen Auftrà- 
gen in Verbindung mit N um m er 25 Abs. 1 Buchst. c, Abs. 2 
Buchst. b der Lcitsâtzc für die Preisermittlung auf G rund von 
Selbstkosten, wenn sic als Teil des.normalcn Bctricbsgesche- 
hens der Leistungserstellung zugcordnet werden kônnen, 
betriebs- und branchcnüblich sind und dem G rundsatz w irt- 
schaftlicher Betriebsführung entsprcchen.
b) Abfindungszahlungen, welche die Existcnz des Unterrieh- 
mens als Ganzes berühren (hier: Stilllegung eines Tanklagers 
der Bundcswchr nach Kündigung des Bewirtschaftungsver- 
trags), sind grundsâtzlich nicht dem normalen Betriebsgesche- 
hen zuzurechnen und gehôren zum  allgemeinen U ntcm eh- 
merwagnis, das m it dem kaikulatorischen Gewinn abgegolten 
wird.
c) Vereinbaren die Partcien im Rahm en eines Selbstkosten- 
erstattungsvertrags nach § 7 der Verordnung Nr. 30/53 über 
die Preise bei ôffentlichen Auftrâgen, dîss der endgültige 
Selbstkostenerstattungspreis durch die zustandige Preisüber- 
wachungsstellc festgelcgt w ird, liegt regelmâtëig eine Schieds- 
gutachtcnabrcde im  engeren Sinn vor, auf dic 'die §§317 bis 
319 BGB entsprechend anzuwenden sind.
d) Eine Schiedsgutachtcnabrede im engeren Sinn bestimmt in
der Regel die Leistungszeitgemafi.§271 Abs. 1 BGB dahinge- 
hend, dass die Falligkeit der Vergütungsforderung bis zur Vor- 
lage des Gutachtens (hier: bis zur Entscheidung der Preisüber- 
wachungsstelle) aufgeschoben w ird. Eine dennoch crhobene 
Klage ist als verfrüht (»derzeit unbegründet«) abzuw eisen.... 316
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